
Abgabefristen für die Steuererklärungen  
ab dem Veranlagungszeitraum 2021

Steuerpflichtige, die Erklärungen  
selbst erstellen

31.07.2022

Steuerpflichtige, die Erklärungen  
vom  Steuerberater erstellen lassen

28.02.2023

Ausführlichere Infos  

finden Sie unter: 

www.bischoffundpartner.de/ 

steueraenderungen2022-gewerbe.aspx

STEUERLICHE HINWEISE

UND PRAXISTIPPS 

ZUM JAHRESWECHSEL

Verpflichtender Arbeit geber
zuschuss zur Entgelt umwandlung 

Erhöhung der  steuerfreien 
 Sach bezugs grenze von 44 Euro 
auf 50 Euro

Grundsteuerreform:  
1. Haupt fest stellungs zeitpunkt  
ist der 01.01.2022 

Mindestlohn steigt weiter 
an, MiniJobGrenze soll auf 
520 Euro angehoben werden 

SteuerID muss bei  MiniJobs 
 zwingend  gemeldet werden 

Sozialversicherung:  
Neue Rechen größen ab 2022 

Erhöhung des Grund freibetrags 
von 9.744 Euro auf 9.984 Euro

Nutzungsdauer von Computer- 
Hard- und Software auf ein Jahr 
verkürzt

Vereinfachungsregel bei  
kleinen Photovoltaikanlagen 
und vergleichbaren Blockheiz
kraftwerken

Höhe der Verzinsung für 
Steuer nachforderungen und 
- erstattungen verfassungswidrig

Steueränderungen 2022 im Überblick*

*  Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die 
 meisten Steuer änderungen für das kommende 
Jahr erst zum Ende des Jahres endgültig 
verabschiedet und deshalb auch auf unserer 
Homepage nur Zug um Zug aktualisiert/ 
finalisiert werden. 
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Anmerkung: Die Abgabefrist für Steuererklärungen 2020, die vom 
 Steuerberater erstellt werden, wurde bis zum  31.05.2022 verlängert.

Infos und Tipps, wie Sie 

 Einkommensteuer sparen: 

www.bischoffundpartner.de/ 

einkommensteuer_2021.aspx

Corona Update

Neue Pflichten durch Transparenz - 
register und Finanz informationsgesetz:  
Wenn Sie Über brückungshilfe I, II, III 
oder III+ beantragt oder  erhalten haben, 
prüfen Sie bitte, ob Sie die Ein tragung ins 
Transparen zregister vor genommen haben. 

Corona Bonus  verlängert bis 31.03.2022: 
Die Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung 
von Corona- Sonderzahlungen wurde  
(bis zu einer Gesamthöhe von 1.500 Euro)  
bis zum 31.03.2022 verlängert. 

 Corona Soforthilfe:  Einige Bundes länder 
fordern Rückmeldungen (Nachweis 
Liquiditäts engpass im Frühjahr 2020) aktiv 
an. Manche bieten hierzu einfache Online- 
Verfahren auf Ihren Websites an.

Homeoffice-Sonderregelung:  Steuerliche 
Berücksichtigung des Homeoffice  während 
der  Corona-Pandemie, auch wenn die 
Räumlichkeiten nicht alle Voraussetzungen 
eines häuslichen Arbeitszimmers erfüllen.

Auf unserer Website  finden Sie alle 

 Steuertermine für das Jahr 2022 

www.bischoffundpartner.de/ 

steuer-termine.aspx
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